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Hmtlicbet: Teil .
Gberrbein Kasel —Ikonstanz.

** Vom 4. bis 6. Juli 1922 tagte in Heidelberg die badisch -
schtveizerifche Kommission für den Ausbau des Oberrh -eins
zwischen Basel und dem Bodensee. Die Verhandlungen be¬
zogen sich hauptsächlich auf die Feststellung der Verleihunys -
urkunden für die Rheinkraftwerke bei Niederschwör »
stadt , Dogern und Rekingen , für welche das wasser¬
polizeiliche Verfahren im Gang ist. Der Inhalt dieser Ur¬
kunden wurde sowohl im Schoße der Kommission als auch
mit den Vertretern der Gesuchsteller eingehend erörtert , wobei
sich eine weitgehende Übereinstimmung insbesondere auch mit
den letzteren ergab . Einer weiteren Abklärung bedürfen nur
noch wenige Einzelfragen . Die Grundlagen für die Finan¬
zierung der genannten Rheinkrastwerke und Bearbeitung der
Einzelentwürfe sind nunmehr gegeben.

Außer diesem Beratungsgegenstand war die Kommission
auch noch mit der Frage der Schiffbarmachung des
Oberrheins zwischen Basel und dem Bodensee und mit
der Frage der Bodenseeregulierung besaßt . Hierzu war ein
eingehender Vorschlag für die an die künftige Schiffahrtsstraße
zu stellenden Anforderungen von badischer Seite ausgearbeitet
und der Kommission vorgelegt worden . Über das weitere
Vorgehen zur Erlangung geeigneter Grundlagen zur Lösung
jauch dieser Fragen wurde Einigung erzielt .

* Die Deutsche Volkspartei
hat sich in ihrem Antwortschreiben auf die vorgestrige
jAnfrage des Zentrums und der Deutschdemokraten b e -
xeit erklärt , in die Regierung einzutreten .
jDas ist sehr schön und sehr lobenswert. Aber hat die
„Deutsche Volkspartei" auch die Bedingungen ak-
zeptiert , die in jener Anfrage als Voraussetzung für eine
Koalitionserweiterung nach rechts genannt wurden? Das
scheint uns die entscheidende Frage zu sein. Sie kann
leider nicht mit einem Ja beantwortet werden .

Zentrum und Deutsck^ emokraten hatten erklärt , daß
Einigkeit darüber bestehen müsse, „ daß ein Wieder¬
aufbau des Staates und die Fortführung der
lSozialpolitik nur auf dem Poden der
verfassungsmäßigen , republikanischen
Staatsform möglich ist .

" Deshalb werde von
den in der Regierung zu vereinigenden Parteien „jede
Agitation gegen die Verfassung der Repu¬
blik , gegen die Träger der Staatsgewalt und
die Embleme des Staates innerhalb und
außerhalb des Parlaments zu vermeiden und
die Republik gegen jeden Angriff zu verteidigen fein" .
Dem Staate seien durch das Gesetz zum Schutz der Re¬
publik „alle Machtmittel zu gewähren, deren er
zur tatkräftigen Verteidigung bedarf "

. Und schließlich
seien „alle Bemühungen der Regierung , unsere außen -
politischenVerhältnisse auf der Grundlage
internationaler Verhandlungen zu ver¬
bessern , zu unterstützen" .

-Die Antwort der Deutschen Volkspartei ,
deren Wortlaut wir weiter unten wiedergeben, läßt ein
präzises Eingehen auf diese Voraussetzungen vermissen ;
sie begnügt sich vielmehr damit, an Hand der letzten Reden
ihrer führenden Abgeordneten „eine wesentliche Über¬
einstimmung " festzustellen . Das Wort „Republik "
wird ängstlich vermieden . Und ebenso enthält
die Antwort keine Erklärung darüber , daß die
Partei '

auf je de Agitation gegen die republikanische
Verfassung , gegen die Träger der Staatsgewalt und
gegen die Embleme des Staates verzichten werde . Ganz
allgemein wird im Zusammenhang mit den erwähnten
Reden der Abgg . Becker , Heinze und Stresemann von
der Auffassung der Partei „ zu der Frage des Schutzes
der verfassungsmäßigen Staatsform gegen die Verächt¬
lichmachung und gegen hochverräterische Bestrebungen"
gesprochen und von dieser Auffassung gesagt , daß sie mit
der des Zentrums und der Deutschdemokraten i m W e -
sentlichen übereinstimme .

Wir sind der Ansicht, daß eine solche Antwort nicht ge¬
nügen kann . Sie bringt Ausflüchte und allgemeine
Wendungen , die jeder Interpretation fähig sind, aber sie
bringt kein klares Bekenntnis zur Republik. Sie spricht
don der Verfassung schlechthin , die ja morgen nach dem
Willen der Rechten auch eine monarchistische sein kann,
geht aber den Bezeichnungen „Republik " und „republika¬
nische Verfassung "

, obwohl diese in der Anfrage aus¬
drücklich hervorgehoben werden , mit einer sehr bezeich¬
nenden Vorsicht aus dem Wege.

ist klar, daß bei den sozialistischen Par -
lei « , diese Antwort nur als eine Bestätigung und

Rechtfertigung des Mißtrauens aufgesatzt werden wird,
das dort ohnehin vorhanden . ist.

Was übrigens F " Haltung des Reichskanzlers
anlangt , so glauben wir, daß auch er sich unter diesen
Umständen für eine Koalitionserweiterung nach rechts
nicht einsetzen wird. An sich erfordert die innere Logik
der Lage vor allem eine Erweiterung der Koa¬
lition nach links . Nur dann, wenn die Deut -
sche Volkspartei sich mit einer alle Zweifel aus¬
schließenden Klarheit und Entschiedenheit auf den Boden
der republikanischen Verfassung gestellt und ehrlich auf
jede reaktionäre Agitation verzichtet hätte, hätte, man
über eine ergänzende Erweiterung nach rechts disku¬
tieren können. Die Deutsche Volkspartei hat einer sol¬
chen Voraussetzung nicht entsprochen. Die Konse¬
quenz ergibt sichvon selbst .

Radiscbe Ausführungsverord¬
nung zurnlkeicbsmietengesetz .

Das Arbeitsministerium hat unterm 24. Juni 1922 die Aus¬
führungsverordnung zum Reichsmietengesetz erlassen, welche inder Nr . _

47 des Bad . Gesetz- und Verordnungsblattes Seite457 veröffentlicht ist . Die Verordnung tritt gleichzeitig mitdem Reichsmietengesetz am 1 . Juli 1922 in Kraft .Das Reichsmietengesetz enthält im allgemeinen nur Rah -
menvorschristen. Der Ausführungsverordnung kommt dahereine besondere Bedeutung zu.Der Grundgedanke des ReichsmietengefetzeS ist der, daßMietzinssteigerungen nur insoweit zugelaffen werden, als siedurch die Steigerung der für das Haus erwachsenden Aus¬lage notweridig geworden sind . Das Gesetz gestattet dabeiBertragsfreiheit . Die Mietparteien sind berechtigt, auch eineandere Regelung über die Höhe des Mietzinses zu vereinbaren ,wie sie das Reichsmietengesetz vorsieht. Andererseits habendie Vermieter und Mieter das unverzichtbare Recht , jederzeitdem andern Vertragsteil gegenüber schriftlich zu erklären , daßdie Miete nach dem Reichsmietengesetz berechnet werden soll(gesetzliche Miete ). Eine solche ordnungsmäßig zugegangeneErklärung hat zur Folge, daß in Mietverträgen über unmö¬blierte und möblierte Räume von dem 1. Termin an , für dendie Kündigung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (8 565 ) zu¬lässig wäre, die gesetzliche Miete an die Stelle der vereinbar¬ten tritt . Der Zeitpunkt der Mietzinsänderung richtet sichdaher darnach, ob der Mietzins vertraglich nach Wochen , Mo¬naten oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist. Also mußz . B . bei vierteljährlicher Mietzinszahlung , spätestens am 4.Juli , der andern Partei die Erklärung zugcstellk sein , damitdie gesetztzche Miete am 1. Oktober in Kraft tritt . Bei monat¬
licher Zinzsahlung muß die Erklärung spätestens am 15. Julierfolgen, damit vom 1 . August ab die gesetzliche Miete gilt .Eines Kündigungsantrages zwecks Herbeiführung einer Miet¬
zinsänderung bedarf es künftig nicht mehr.Das Reichsmietengeseh geht bei Feststellung der gesetzlichenMiete von der Grundmiete aus . Die Grundmiete ist derjenigeBetrgg , der sich nach Abzug der in der Friedensmiete enthal¬tenen Betriebskosten (Abgaben) und Instandsetzungskosten er¬gibt . Die Grundmiete ist demnach in der Regel geringer wiedie Friedensmiete ; sie stellt den reinen Kapitalzins des Hau¬ses vom 1 . Juli 1922 dar . Zu dieser Grundmiete treten zurBestimmung der gesetzlichen Miete Zuschläge:

1 . für die Steigerung der Zinsen einer bereits in der Vor¬
kriegszeit vorhanden gewesenen Belastung des damaligenGrundstückswertes,

2 . für Betriebskosten (Steuern , Abgaben und Verwaltungs¬
kosten ),

3. für Jnstandsetzungsarbeiten .
Die Jnstandsetzungsarbeiten sind in laufende und große Jn¬

standsetzungsarbeiten geteilt. Die Zuschläge sind in der Regelin Hundertsätzen der Grundmiete festzusetzen .
Auf Neubauten oder durch Um- oder Einbau geschaffeneRäume findet das Reichsmietengesetz keine Anwendung , wenn

sie nach dem 1 . Juli 1918 bezugsfertig geworden sind oder
künftighin bezugsfertig werden. Es ist Vorsorge getroffen , daß
Umgehungen des Gesetzes nicht möglich sind . Das Gesetz be ,
stimmt, daß die Vorschriften des Reichsmietengesetzes auch aus
Verträge Anwendung finden, die unter Umgehung oder
zum Zwecke der Umgehung des Gesetzes abgeschlossen sind.

Das Arbeitsministerium war bestrebt, in der Ausführungs¬
verordnung zum Retchsmietengesetz den besonderen Verhält¬
nissen im Lande Baden nach Möglichkeit Rechnung zu tragen .
Die Verordnung führt das Gesetz seinen Bestdinmungen und
seinem Sinne gemäß in einer Weise aus , die den berechtigten
Interessen der Mieter , wie auch denjenigen der Hauseigen¬
tümer entspricht, und dabei ein Tätigwerden von Behörden
möglichst einschränkt .

Hinsichtlich der obenerwähnten Berechnung der Grundmiete
aus der Friedeusmiete sieht die Verordnung vor, daß von der
Friedensmiete die in ihr enthalt . Beträge für Betriebskosten
und Instandsetzungskosten in einem Hundertsatz abgezogen
werden , der mindestens 10 und Kchstens 22 vom Hundert der
Friedensmiete beträgt .

Ausnahmsweise können die Gemeindebehörden der Städte
und der großen Gemeinden im Sinne der Gemeindeordnung
anordnen , daß die Grundmiete für Gebäude, die vor dem 1.
Juli 1914 bezugsfertig geworden sind, unmittelbar ans de«

Grundstenerwert vom 1. Juli 1914 zu berechnen ist. Al»Grundmiete gilt dann 5 vom Hundert des Steuerwertes . Eine
derartige Regelung besteht seither schon in den gÄßeren Ge.meinden des Landes und hat sich gut bewährt . Me Regelungdient weder zugunsten des Mieters noch de» Vermieters » st»soll lediglich eine einfache und rasche Berechnung der Grund¬miete ermöglichen. Die Feststellung der Grundmiete aus der
Friedensmiete würde insbesondere in den größeren Städten
vielfach zu Schwierigkeiten führen , weil die Friedensmiete oftnicht mehr genau bekannt ist, oder weil sich die Größe der ein-
zelnen Wohnungen durch Abtrennung oder Umbauten feitKriegsbeginn verändert hat .

Die Hundertsätze, insbesondere diejenigen für die Zuschläg«
zur Grundmiete , sind nach der Verordnung für die . Städte "
und „großen Gemeinden " im Sinne der Gemeindeorduungvon der Gemeindebehörde» für die . mittleren " und „kleinenGemeinden " von dem Bezirksrat festzufetzrn . Die Gemeinde,
behörde kann die Festsetzung der Hundertsätze einem bei dem
Mieteinigungsamt zu bildenden Ausschuß für Mietzinsbil -
düng (Mietenausschuß ) übertragen . Der Mietenausschuß be-
steht aus dem Vorstand des Mieteinigungsamtes oder eineranderen von der Gemeindebehörde zu bestimmenden Persön¬
lichkeit als Vorsitzender und aus Beisitzern . Die Beisitzer müs-
sen zur Hälfte Vermieter aus dem Kreise der Hausbesitzer,zur Hälfte Mieter sein . Sie werden von der Gemeindebehördeernannt . Die Gemeindebehörde oder der Mietenausschutz, so»wie der Bezirksrat , haben die von ihnen festgesetzten Hundert -
sähe in angemessenen Zeiträumen nachzuprüftn und dann ab-
zuändern , wenn die Hundertsähe den geänderten wirtschaftli-
chen Verhältnissen nicht mehr entsprechen .

Die Zuschläge zu der Grundmiete find auch nach der Ver-
ordnung regelmäßig in einem Hundertsatz festzusetzen . Nur
hinsichtlich des Zuschlages zu der Grundmiete für die Betriebs¬
kosten sind die Gemeindebehörden der Städte oder der großenGemeinden im Sinne der Gemeindeordnung ermächtigt, den
Zuschlag anders zu berechnen , insbesondere in der Weise, daß
aste Betriebskosten in ihrem nachgewiesenen tatsächlichen Be¬
trag auf die einzelnen Mieter umgelegt werden. Die Ver¬
waltungskosten sind stets in einem Hundertsatz festzusetzen , de?
nach dem Stand vom 1. Juli 1922 mindestens 5 vom Hundertund höchstens 15 vom Hundert der Grundmiete beträgt . Der
Hundertsatz des Zuschlages für die Kosten der laufenden Jn¬
standsetzungsarbeiten und derjenigen für die Kosten der gro¬
ßen Jnstandsetzungsarbeiten , hat nach dem Stand vom 1 . Juli1922 mindestens je 60 vom Hundert der Grundmiete zu be-'
tragen .

Das Reichsmietengesetz will weiterhin erreichen, daß die
Häuser wieder fachgemäß unterhalten werden, was sich in
den letzten Jahren , teils wegen der Äriegsfolgen, teils wegender im allgemeinen ungenügenden Mieten, nicht in dem wün¬
schenswerten Umfange erreichen ließ. Es wird daher nicht zw
umgehen sein, daß mit Rücksicht auf die stark gestiegenen Re¬
paraturkosten die Hundertsätze für laufende Jnstandsetzungs»
arbeiten und für große Jnstandsetzungsarbeiten eine beträcht¬
liche Höhe erreichen. Deswegen ist es aber geboten , daß die
Zuschläge von dem Hausbesitzer auch bestimmungsgemäß ver¬
wendet werden , und daß bei pflichtwidrigem Verhalten de»
Hausbesitzers ein behördliches Einschreiten möglich ist . Die
Verordnung trifft Hierwegen eine Reihe von Bestimmungen.

Zur Sicherung einer sachgemäßen Verwendung der laufen-
den Jnstandsetzungsarbeiten kann das Mieteinigungsamt üe»
Versäumnis des Hausbesitzers anordnen, welche Jnstandset¬
zungsarbeiten , in welcher Weise und innerhalb welcher Fri -st
sie auszuführen sind . Hierbei ist jedoch vom Mieteinigungs¬
amt nur die Ausführung solcher laufenden Jnstandsehungs -
arbeiten vorzuschreiben, deren Vornahme aus Gründen der
Gebäudeerhaltung , Gesundheit oder Bewohnbarkeit geboten
erscheint. Hinsichtlich anderer laufender Jnstandsetzungsarber»
ten , insbesondere solcher zur Verschönerung des Hauses oder
einzelner Wohnungen , bleibt es bei den Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches . Wenn die vom Mieteinigungsamt
getroffenen Anordnungen nicht rechtzeitig ausgeführt werden,
so kann es bestimmen, daß die Arbeiten von der Gemeindebe¬
hörde auf Kosten des Vermieters ausgeführt werden.

Eine besonders schwierige und wichtige Frage ist die Rege»
lung des allgemeinen Zuschlages zu der Grundmiete für große
Jnstandsetzungsarbeiten . Nach der Ausführungsverordnung ist
in den Städten und großen Gemeinden im Sinne der Ge-
mindeordnung gemäß 8 7 Absatz 1 des Reichsmietengesetzes
zur Schaffung von Mitteln für große Jnstandsetzungsarbeiten
ein weiterer Zuschlag in einem Hundertsatz der Grundmiete
fcstzusetzen . Die Gemeindebehörden der übrigen Gemeinden
können , die Festsetzung eines . solches Zuschlages mit den sich
hieraus ergebenden Folgerungen beschließen.

Wenn ein allgemeiner Zuschlag für große Jnskmdsetzungs-
arbeiten festgesetzt ist, hat der Hausbesitzer für jedes khm ge¬
hörende Haus ein Hauskonto anzulegen. Die Gemeinde-
behörde bestimmt, bei welchen Kassen Hauskonten eingerichtet
werden dürfen . Das Hauskonto ist als, gesondertes Konto zu
führen . Die Zuschläge sind von den Metern , welche die gesetz¬
liche Miete entrichten , an den Vermieter zu bezahlen. Der
Vermieter hat diese Beträge binnen 3 Wochen nach Empft-ng
des Mietzinses an sein Hauskonw abzuführen.

Zu einer Verfügung über das Hauskonto bedarf der Haus¬
besitzer der schrifllichen Zustimmung der Mehrheit der Mieter
oder der Mietervertretung des Gebäudes. Dagegen ist die
Kasse bei beantragter Auszahlung zu einer Prüfung , ob die
Zustimmung vorliegt , nicht verpflichtet . Der Hausbesitzer hat
von der Kasse ein Kontogegenbuch führen zu lassen und über
Anlage und Verwendung der Zuschläge Aufzeichnungenzu fer-
tigen . Er hat der Gemeindebehörde, dem Mieteinigungsamt
und den Mietern auf Verlangen "Auskunft über die Vewve »»

Mit rwei Beilapen: 65 . u. 66. öffentliche Sitzung über die Berbandlunoen des Badischen Landtages.



ftmg feer Anschlüße und feen <5t«nb de» Hansjstmto» »u eitel»
lat . Sine Erleichterung ffit den Hausbesitzer bringt die Bor»
steift , wonach derjenige Hausbesitzer, der nach dem"

1. Ault
iE notwendige große InitanvsetzungSarbeiten auSgefvihrt
bat, deren Kosten durch den Bestand d« Hau »kontor rncht ge»
deckt werden, solange von der Berflichtung der Einzahlung
i» das HauSkonto besreit bleibt, bi» seine Auslagen gedeckt find.

Das Mieteinigungsamt kann auf Antrag eine» Mieter »
oder der Gemeindebehörde anordnen , daß das HanSkoM»
zu sperren ist. Dies soll insbesondere dann verfügt werden,
wenn der Vermieter seine Verpflichtungen wegen Verwendung
der Zuschläge , Führung deS HauSkonto» und AuSkunftpflicht-
erteilung in gröblicher Weise verletzt. Das Konto ist dann
nach näherer Anordnung deS MieteinigungsamtS bei einer
öffentlichen Kaffe anzulegen . Die Sperre des HauSkontoS hat
zur Folge, daß Mittel aus dem HauSkonto nur auf Grund
einer Zahlungsanweisung deS MieteinigungsamtS abgehoben
werden dürfen .

"In Gemeinden , in denen kein allgemeiner Zu¬
schlag für große Jnstandsetzungsarbeiten festgesetzt ist, hat
das MieteinigungSamt auf Antrag eines Vertragsteils einen
Zuschlag für die Verzinsung und Tilgung einer im Einzel »
fall seit dem 1 . Oktober 1920 ausgeführten oder in den vom
Eingang des Antrags beim Mieteinigungsamt angerechneten
nächsten 12 Monaten auszuführenden großen Jnstandsetzungs¬
arbeiten zu bestimmen. Dieser Zuschlag ist nur für notwen¬
dige große Jnstandsetzungsarbeiten zu gewähren .

Hinsichtlich der gesetzlichen Untermiete trifft die Ver¬
ordnung folgende Bestimmungen : Zunächst ist zu ermitteln ,
tvelcher Teil des Hauptzinses auf den leeren untewermieteten
Raum entfällt , sodann sind jährlich bis zu 10 vom Hundert
des Wertes der Möbel, Teppiche und sonstige Einrichtungs -
gegenstände für die Abnützung zu berechnen. Hierzu kommen
angemeffene Zuschläge für Beleuchtung, Heizung, Bedienung ,
Hergabe der Wäsche und dergl.

Nach dein Reichsmieteitgesetz sind die Mieter eines Hauses
berechtigt, eine Mietervertretung , Mieter>ausschuß)
zu bestellen. Die Verordnung bestimmt , daß eine Mieterver «
tretung dann gewühlt werden soll , ioenn an oer Sammelhei¬
zung und Warmwasserversorgung eines Hauses mehr als 6
Parteien beteiligt sind .

Gemeindebehörde im Sinne der Verordnung und
des Reickismietengesetzes ist der Gemeinderat (Sbadtrat ) .

Dadiscbe Mocbenrückblicke .
Die Milchpreisfrage

bildete in den letzten Tagen wieder mehrfach den Gegenstand ,
lebhafter Erörterung . U . a . befaßt sich eine Zuschrift des •
Verbandes der badischen landwirtschaftlichen Genossenschaften
an die Presse mit diesem so bitter ernsten Thema . Die Er¬
klärung zählt die Ursachen auf , $te nach Ansicht des Verban¬
des an den hohen Milchpreisen einerseits und an der von
vielen Landwirten bemängelten Spannung zwischen Stall¬
und Verkaufspreisen andererseits Schuld sind ; sie zitiert da¬
bei vor allem die Verteuerung der Futtermittel und der An¬
schaffungspreise für Milchkühe , die Kosten für Kühlung , Keim¬
abtötung , Transport Usw . und knüpft daran die Bemerkung,
daß die Landwirtschaftsich wohl bewußt sei, daß die Milch
in der Volksernährung und damit bei der Erziehung eines
starken, allen Stürmen der Zeit gewachsenen Geschlechts von
ausschlaggebender Bedeutung ist und daß dieses äußerst wich¬
tige Lebensmittel nie und nimmer Objekt einer wilden Preis¬
treiberei sein dürfe . Auf der anderen Seite aber , so heißt eS
dann in der Zuschrift weiter , müffe verlangt ,werden , daß sich
auch in anderen Kreisen des Volkes die Erkenntnis Bahn
breche, daß die Milch nicht wie andere wichtige Lebensmittel
zu den Einnahmequellen für Staat und Gemeinden heran¬
gezogen, sondern von Steuern und Abgaben möglichst befreit
und vor allem von der Eisenbahn zu billigen Preisen beför-
dert werde . Was das letztere anbelangt , so herrscht wohl
überall der gleiche Wunsch; darüber , inwieweit er sich erfüllen
läßt , können naturgemäß nur die zuständigen Stellen ent-
scheiden . Daß die Milch durch Steuern und Abgaben irgend¬
wie besonders verteuert werde, ist uns nicht bekannt . Falls
in der Zuschrift die Umsatzsteuer gemeint ist , deren Besei¬
tigung für M' ' ch von landwirtschaftlicher Seite schon länger
gefordert wird , so ist ja an sich zu bedauern , daß die Abgabe
auch dieses Nahrungsmittel trifft , doch hat sich bisher jedenfalls
keine Möglichkeit gefunden , die Milch von dieser allgemeinen,
auf dem gesamten Umsatz ruhenden Steuer auszunehmen .
iJm übrigen wäre es mit Freuden zu begrüßen , wenn die
Landwirte in ihrer Gesamtheit der vom Verband land¬
wirtschaftlicher Genossenschaften so nachdrücklich betonten Er¬
kenntnis der Bedeutung der Milch für die Volksernährung
und der Verwerflichkeit einer wilden Preistreiberei ent¬
sprechend handelten . Leider ist dem aber bisher noch keines¬
wegs so ; ein Teil der Produzenten beharrt eben zurzeit noch
immer auf dem Grundsatz , zu nehmen , was sich aus dem
hungernden Nichtproduzenten nur irgendwie herauspreffen
läßt .

Daß die Städte ihrerseits gewillt sind , den Produzenten das
ihnen Zukommende zu gewähren , geht aus dem Verlauf «iner
Aussprache von Vertretern der Städte des Lan¬
des hervor , die letzter Tage im Rathaus zu Karlsruhe statt¬
fand, und bei der von allen Beteiligten die Notwendigkeit her¬
vorgehoben wurde , den Milchpreis so zu regeln , daß den
Landwirten ein billiger Ausgleich für die steigenden Produk¬
tionskosten zuteil werde . Dieses freilich auch mit der Maß¬
gabe, daß auch für alle städtische Bevölkerungskrerse die Mög¬
lichkeit bestehen bleibe, sich das unentbehrliche Nahrungsmittel
zu beschaffen . Die Versammlung konnte indes nicht umhin ,
festzustellen, daß die neuerdings genannten Milchpreise mit
diesen Richtlinien keineswegs in Einklang stehen und auch ganz
beträchtlich d i e Forderungen übersteigen , die von vielen recht¬
denkenden Landwirten als angemessenangüsehen werden . Und
wenn sich demgemäß die Städte entschlossen haben, künftighin
geschlossen übertriebene Milchpreisforderungen einzelner Grup¬
pen von Landwirten zurückzuweisen, dagegen nachwievor be¬
strebt zu sein , durch Verhandlungen einen für beide Teile :
Landwirt und Verbraucher , annehmbaren Milchpreis zu fin¬
den , so sollte man dieses Bestreben nach einem billigen Aus¬
gleich auch in Produzentenkreisen zu würdigen wissen . S o un¬
unterrichtet über die Notlage in den Städten kann man heute
auch im entlegeirsten Dörfchen nicht mehr sein , daß man Schein
und Walkrheit nicht unterscheiden könnte, daß man nicht wüßte,
wie furchtbar weite Kreise der Stadtbevölkerung , vor allem
die Kinderwelt , unter den Teuerungsverhältniffen zu leiden
hwben . Es ist kaum zuviel behautet , wenn man sagt,
daß die fünfjährige feindliche Hungerblockade unter dem Her¬
anwachsenden Geschlecht nicht viel größere Verheerungen und
gesundheitliche Verwüstungen angerichtet hat als die steigende
Not der letzten Jahre , denen der durch die Kriegsjahre bereits
geschwächte Körper heute keinerlei Kräftereserven und dem -
gcinäß keinen Widerstand mehr entgegensetzen kann . Jeder ,
der in dieser Zeit speziell die Preise für Milch und Milchpro¬
dukte hinauftreibt , lädt eine schwere Verantwortung auf sich .

Verantwortungsbewußtsein fteilich ist das , was heute nur
Vielzuvielen fehlt. Das sei , weil diese Zeilen schon gerade von

fei Milch wich feem M»!chpreiS handeln, auch denjenilßrn in»
Gewissen gerufen, die moralische Dickhäutigkeit genug besitzen,
trat stch in Kurorten urtb Sommerfrischen auf Kosten der dar»
Lenden und verhungernden Kind« an kostbarer Schl o g -
sahne gütlich zu tun, wie «S in der an anderer Stelle unseres
Heutigen Blattes wiedergegebenenNot« «Keine Milch für Kin.
der — aber Schlagsahne" zu lesen ist. Neben der direkten
Schädigung der Kinder bedeutet diese Schlemmerei, die nicht
scharf genug verurteilt werden kan« , auch eine Herausforde¬
rung für die Zeugen dieser Vorgänge. Man weiß nicht, wer
eigentlich der Schuldigere ist : derjenige , der die Genäschigkeit
seines Gaumen» nicht bezähmen kann, obwohl er weiß, daß
er mit dem Leckerbissen, den er vertilgt, vielleicht einem elend
dahinfiechenden Kind das bischen Nahrung sozusagen wegstiehlt,
oder derjenige , der sich für ein erbärmliches Sündengeld bereit
findet, dieses Treiben zu unterstützen !

politische Neuigkeiten .
Deutswer IKeiwstag.

In der gestrigen Sitzung wurde die Besprechung über die
Interpellationen über die Selbstschutzorgauisationen fortge»
sttzt .

Abg . Hensel (D .-Natl .) vollendet seine gestern abgebrochene
Rede, während die Linksparteien den Saal verlaffen . Er
mahn : zur Einigkeit . Die Einigkeit in Ostpreußen hat dieses
vor den Polen gerettet .

,Abg . Dr . Goetz (Dem .) protestiert ,en die „Dolchstoß -
Legende" . Auch die Reichswehr ist unser Heer , auch sie ist
unsere Jugend . Zu einem solchen Heer gehören aber Man¬
neszucht und militärische Tüchrigkeit. Diese lernt die Reichs¬
wehr gerade von den Offizieren und Unteroffizieren der alten
Armee . Die Republik braucht ein Heer und diesem Heer muß
klargemacht werden, daß es für die Republik zu arbeiten hat .
Dazu gehört Zeit . Der Redner tritt energisch für den Reichs-
wehrmiuister Gehler ein . Dieser hat die Auflösung der alten
Formationen und di« Entlastung vieler Tausende Offiziere
und Untcroffiziere sehr geschickt durchgeführt. Ihm ist es zu
danken, wenn sich die heutige Reichswehr wieder sehen lasten
kann . Die höheren Offiziere der Reichswehr, die im Herzen
noch Monarchisten sind, können noch nicht entlasten werden ,
weil kein Ersatz für sie da ist . Die Listen derjenigen aber ,
die entlassen werden mußten , weil sie nicht ehrlich für di«
Republik Mitarbeiten wollten , ist groß . Die höheren Offi¬
ziere sind alle der Überzeugung , daß es für jeden Vaterlands¬
freund nur eins gibt, nämlich mitzuarbeiten und sich der Re¬
publik zur Verfügung zu stellen . Wir sind nicht so nervös
wie Sie auf der Linken ; wenn wir bei jede,;

'
schwarz -weiß-

roten Fahne schreien wollten, „ die Republik istt 'än Gefahr ! "
dann wäre diese Republik keine drei Pfennige wert . Wir
sprechen dem Reichswehrminister und dem Führer ' der Reichs¬
wehr unser Vertrauen aus .

Abg. Dr . David (Soz .) betont , er habe unter seine Ver¬
ehrung für Hindenburg einen Strich gemacht am 18. Novem-
ber 1918 , als Hindenburg vor dem Untersuchungsausschuß die
,.Dolchstoß -Lüge " von sich aus ausgenommen habe . Die Reichs¬
wehr ist heute ein Fremdkörper im republikanischen Staats¬
organismus . Auch die »Sozialdemokratie will keine parteipoli¬
tische Einstellung der Reichswehr ; aber sie muß fest auf dem
Boden der Republik stehen. Statt dessen wird heute im Offi¬
zierskorps der antirepublikanische Geist gepflegt und nur die
monarchistische Gesinnung gilt als gesellschaftsfähig. Der feste
Wille der ,Arbciterdemokratie : Nie wieder Krieg ! unterstützt
die Regierung auf ihrem Wege, zu leisten, was wir leisten
können und so allmählich auch die Gegner zu einer besteren
Überzeugung bringen zu .können. Die Zeit der Monarchen,
die Jahrhunderte hindurch die Geschicke des Volkes zu ihrem
eigenen Vorteil gelenkt haben , ist vorüber . Moderne Staaten
können nicht du.rch landesväterliche Huld regiert werden, son¬
dern muffen gefühlst sein von politischen Fachmännern , die
sich auf das Vertrauen des Volkes stützen , nicht von Ignoran¬
ten und Dillettanten wie Wilhelm II . »Bismarcks Erinnerun¬
gen im IH . Bande enthalten das beste Zeugnis für die Un¬
möglichkeit eines solchen Monarchen.

Abg. Frölich (Komm .) . Was sollen uns Lobreden aus den
Hort der Reaktion ; die Reichswehr, wie sie der Demokrat ge. ,
halten hat ? Was die historische Ergänzung der 'Schulbücher
durch den Sozialdemokraten ? Hier gilt es , denen da drüben
kräftig aufs Maul zu schlagen . Wir haben keinen Reichs-
wehrminister , sondern einen Kriegsminister und der heißt
Seeckt. Die Arbeiterschaft ist in Königsberg provoziert wor¬
den . Den Unabhängigen , die in die Regierung eintreten , wol¬
len wir sagen, daß die Verbindung mit den bürgerlichen Par¬
teien immer zu einer arbeiterfeindlichen Politik geftihrt hat .
Wir warnen Euch!

(Das Haus ist fast ganz leer .)
!Abg . Meier -Zwickau (Soz .) . Das Gerücht von der Er Ach¬

tung eines Bolkstribunals in Zwickau ist falsch. Es hat zwei
Tote und 29 Verwundete gegeben. Minister Lipinski ist falsch
informiert worden . Die Demonstration selbst ist ohne jeden
Zwischenfall verlaufen . Erst nachher hat ein Arzt auf die sich
verlaufenden Demonstranten aus seinem Fenster geschossen.
Das hat die große Erregung veranlaßt .

iAbg. Becker-Heffen (D . Bp .) beantragt Vertagung , da er
die Beschlußfähigkeit des Hauses bezweifelt.

Nächste Sitzung Montag , 10. Juli , nachmittags 8 Uhr : In »
terpellation Hergt (D .-Natl . ) wegen Unruhen in Thüringen
und Interpellation Becker -Heffen wegen der Vorgänge in
Darmstadt ; ferner zweite Lesung des Gesetzes zum Schutze
der Republik.

Die Reiwstsgskraktion der Deutschen
Volkrspartei

hat an die Fraktion des Zentrums und der Deutschen Demo¬
kratischen Partei in Beantwortung ihrer gestrigen Anfrage
folgendes Antwortschreiben gerichtet:

„An die Vorstände des Zentrums und der Deutschen
Demokratischen Partei !

Wir sind mit Ihnen der Auffassung, daß die außerordent¬
lichen Schwierigkeiten der Lage das Zusammenwirken aller
derer verlangt , die zur wirklichen und tätigen Mitarbeit anhal -
ten und zum . Wiederaufbau des Staates auf dem Boden der
heutigen Verhältnisse bereit sind . In den in Übereinstimmung
mit den Anschauungen der Fraktion gehaltenen Reden der Ab¬
geordneten Becker, Heiutze und Dr . Stresemann ist unsere Auf¬
fassung zur außenpolitischen Lage, sowie zu

''der Frage des
Schutzes der verfassungsmäßigen Staatsform gegen die Ver¬
ächtlichmachung und gegen hochverräterische Unternehmungen
die in wesentlicher Übereinstimmung mit den von ihnen ver¬
tretenen Anschauungen zum Ausdruck gekommen. Da wei¬
ter auch in dem der Verabschiedung zugehenden großen Fi¬
nanzgesetz eine gemeinschaftliche Arbeit auf breiter Grundlage
erfolgt ist, dürfte die auch von Ihnen als Voraussetzung be-
zeichnete Übereinstimmung in den wesentlichsten Fragen vorlie¬
gen . Wir halten daher eine Zusammenarbeit auch in der Re¬
gierung für möglich und sind bereit , uns an der Regierung zn
beteiligen. Namens des Fraktionsvorstandes gez . Dr . Strefe -
mann ."

Scbutz ttit*erm Inmzler.
Vnlrr dieser « berschrist veröffentlicht der „Badische « ieobach .

irr " eine ihm von hervorragender Zentrum Hnrrteiseite zuge¬
gangene Zuschrift, in der es u . a . heißt :

^Dieser Tage hatte sich in Berlin ein bezeichnender Vor¬
gang ereignet : Am Begrab » istage Rathenaus zogen Tau -
sende und Abertausende nach den Trauerfeierlichkeiten vor
die Reichskanzlei, verlangten dort stürmisch den Kanzler zu
sehen und forderten ebenso stürmisch umfaffende Sicherungs¬
maßnahmen für sein Leben . Der Kanzler sprach nicht selbst
mit den Masten , ließ aber erklären, daß man sich beruhigen
möge, eS fei alles zu seinem Schuhe getan .

Diese Szene in Berlin muß nnS allen , die mit dem Kanz¬
ler näher stehen als die dortigen Demonstranten , ein Signal
sein. Wen hat es nicht mit Schrecken und Entsetzen erfüllt ,als fast automattsch aus jedem Munde nach dem Mord Rathe -
naus tk?§ Wort zu hören war : Der Kanzler ist der nächste !
Und als bei jenen wilden Szenen im Reichstag, da die Link«
auf die Rechte einstürmte und die Entfernung Helfferich»
aus dem Saale verlangte , der Kanzler unter die Streitenden
sich mischte ud begütigend auf sie einredete , da rief man ihm
wieder zu : Warum tun Sie das ? Sie sind ja der Nächste !

Soll dieses Wort wahr werden ! Nie und nimmer ! Schutz
unserem Kanzler , das ist die Forderung , die wir unter allen
Umständen stellen müssen . Es darf unmöglich dahin kom¬
men , daß dieser hervorragende Politiker und Staatsmann ,
dieser wahrhafte Führer des Volkes, die Persönlichkeit, di«
unter den heuttgen gefahrdrohenden Berhältniffen vielleicht
die einzige Garantie dafür ist , daß e8 nicht zu einem voll,
ständigen Zusammenbruch «nd zu einem wilden Bürgerkrieg
kommt, daß dieser Mann der Tat den Revolverkugeln feige»
Bnrschen ansgeliefert wird.

Der beite Schutz für unseren Kanzler besteht darin , da»
wir uns fester denn je zusammenschiließen. Keine Lücke daqes mehr geben , keinen Zwist, keinen Zwiespalt , keine Uneinig-
keu . In den eigenen Reihen muffen wir damit beginnen , di»
Encheitchront gegenüber dein Kanzler und seiner Politik her-
zustellen. . . . Bilden wir f-clber einen starken Schutzwall, haltertz
wir treu zu unserem .Kanzler , unterstützen wir geschlosse»,
sein polilisches Schaffen , das ja nichts anderem dienen wil^
als Der Wohlfahrt unseres lieben, armen deutschen Bäte «
landest "

Preuhiscbe Gesetzentwürke zum Scbutze
der Republik .

Die vom « erfaffungsausschnß deS preußischen Landtage«
ansgearbeiteten Gesetzentwürfe, die dem Schutz der Rcpubli»
dienen sollen , haben folgenden Wortlaut :

1 . Beamtendisziplinargesetz. „ Der Eutwurf eines Gesetze»
zur Änderung des Gesetzes betreffend die Vergehen der nicht-
richterlichen Beamten , die Versetzung derselben auf eine ander«
Stelle oder in den Ruhestand vom 21 . Juli 1852.

Art . 1 . 8 2 des Gesetzes erhält folgenden Absatz 2 : „Die ihm
durch sein Amt auferlegte Pflicht im Sinne des Abs . 1 Nr . lj
verletzt insbesondere auch ein Beainter , der Bestrebungen , die
auf Wiederherstellung der Monarchie oder gegen den Bestand
der Republik gerichtet sind, im Amte durch Mißbrauch seiner
amtlichen Stellung oder in der Öffentlichkeit demonstrativ oder
agitatorisch fördert oder solche Bestrebungen durch Verleum¬
dung, Beschimpfung oder Verächtlichmachungder Republik oder
von Mitgliedern der im Amte befindlichen oder einer früheren
republikanischen parlamentarischen Regierung des Reiches oder
eines Landes unterstützt."

Art 2. § 17 des Gesetzes erbält folgenden Absatz 2 : „Wenn
ein Beamter sich eines Dienstvergehens im Sinne des 8 2
Abs . 2 des Gesetzes im Rückfall schuldig macht , ist auf Entlas .
sung aus dem Amt zu erkennen."

Art . 3 . Rach 8 23 des Gesetzes ist folgender 8 23a einzu¬
schalten: „Im Falle eines Dienstvergehens im Sinne des 8 2
Abs . 2 des Gesetzes leitet der dem Angeschuldigten vorgesetzt «
Minister das Disziplinarverfahren ein und ernennt den Un¬
tersuchungskommissar. Die Zuständigkeit des Ministers er¬
streckt sich für diesen Fall auch aus die Disziplinarvergehen
der mittelbaren Staatsbeamten .

Art . 4. Privatdozenten , die einen Lehrauftrag oder eine fest«
staatliche Besoldung haben, unterstehen den gleichen Diszipli »
narbcstimmungen wie die Professoren . Im übrigen wird daS
Gesetz vom 17. Juni 1898 (Gesetzsammlung Seite 125 ) betref»
send die Disziplinarvrrhältnisse der Privatdozenten an den
Landesuniversitäten , der Akademie zu Münster und dem Ly-
ceum Hosianum zu Brauusberg aufgehoben.

Art . 5 . 8 30 des Gesetzes wird aufgehoben uiid durch folgende
Bestimmung ersetzt : Der Disz plinarhof entscheidet in der Be¬
setzung von sieben Mitgliederrl , von denen zwei Richter de»
Kammergerichts sind .

Art . 6 . Die Amtszeit der jetzigen Richter des Disziplinär »
Hofs endet am 15. Juli 1922.

AR . 7. Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft .
Es .tritt mit dem Erlaß eines neuen allgemeinen Disziplinar -
gesetzes außer Kraft . ,

2 . Das Disziplinargesetz für Richter. Entwurf eines Gesetze»
zur Änderung des Gesetzes betreffend die Dienstvergehen der
Richter und die unffeiwillige Versetzung derselben auf ein«
andere Stelle oder in den Ruhestand vom 7 . Mai 1851 .

Art . 1 . 8 1 des Gesetzes erhält folgenden Abs . 2 : „Die ihm
durch sein Amt aüferlegten Pflichten im Sinne des Abs . 1
Nr . 1 verletzt insbesondere auch ein Richter, der Bestrebungen ,
die auf Wiederherstellung der Monarchie oder gegen den Be¬
stand der Republik gerichtet sind , im Amte durch Mißbrauch
seiner amtlichen Stellung oder in der Öffentlichkeit agitato¬
risch oder demonstrativ fördert oder solche Bestrebungen durch
Verleumdung , Beschimpfung oder Verächtlichmachung der Re¬
publik oder von Mitgliedern der im Amt befindlichen oder
einer früheren republikanisch-parlamentarischen Regierung de»
Reiches oder eines Landes unterstützt .

"
Art 2 . 8 16 des Gesetzes erhält folgenden Abs . 2 : „Wenn

ein Richter sich eiites Dienstvergehens im Sinne des 8 1 Abs . 3
des Gesetzes im Rückfalle schuldig macht , fit auf Entlastung au»
dem Amte zu erkennen."

Art . 3 . 8 9 Abs . 3 des Gesetzes vom 9 . April 1879 über die
Zusammensetzung der Disziplinarsenate und des großen Dis »
ziplinarsenats wird aufgehoben. An seine Stelle tritt folgen-
der Abs . 3 : „Die weiteren neuen Mitglieder des großen DiS.
ziplinarsenats werden aus der Zahl der preußischen Richter
für drei Jahre vom Staatsministerium ernannt .

' Art . 4 . „Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft .
"

3 . Amnestiegesetz . Entwurf eines Gesetzes über die Gewäh-
rrulg von Straffreiheit .

8 1 . Für Straftaten , die mit den politischen Unruhen rat
Frühjahr 1921 oder mit der Abwehr des KapP - PutscheS im
Frühjahr 1920 im Zusammenhang stehen, wird, soweit daS
Begnadigungsrecht dem Freistaat Preußen zusteht, Straffrei¬
heit gewährt . . . .

8 2 . Bei der gleichen Voraussetzung wird Straffreiheit ge¬
währt für solche Straftaten , die im Jahre 1921 im Zusammen .
Hang mit den Kundgebungen für die republikanffchr Staats ,
form begangen worden find . Zn diesen Kundgebungen gehören



lulTifiiit"- ' tk ]<nigen mßt* ■ Ml feflfruew
« eichsministers « rzbrrger . .

'
.' 8 8. Straffreiheit wird ferner gewährt für Straftaten <m»

Mnlatz des EiftnvahnerstrrikS im Februar 1922 .
'

§ 4 . Von der Straffreiheit nach 88 2 und 3 find nnSiü-

,„ « men : 1 . Straftaten , die lediglich auf Roheit oder- kwrsSnli-
» er Gewinnsucht beruhen . 2. Straftaten solcher Personen ,
hie im Zusammenhang mit den in § 1, 2 und 3 genannte »
gcstimmungen ein Verbreche « gegen das Leben (88 21*»
14 RStB .), ein Verbrechen der schweren Körperverletzung

z 224/226 RStB .), ein Verbrechen de» schweren Raube »
281 RStB .) . ein Verbrechen der Notzucht ( 88 176/17?

»StB .), ein Verbrechen der Brandstiftung (88 306/308, 811

£StB . ), ein Verbrechen der vorsätzlichen Gefährdung «ne»
isenbahntransportes (8 315 RStB . ). ein Verbrechen g^zen

ß 821 Absatz 2 RStB ., ein Verbrechen gegen die 88, ». 8, 7
des Gesetzes über den verbrecherischen oder gemeingefährlichen
Gebrauch von Sprengstoffen vom 8. Januar 1884 begangen
^

8
^
5 Absatz 1 . Wird die von dem Beschuldigten der Verurteil »

ten auf Grund dieses Gesetzes in Anspruch genommene Straf ,

srrtheit durch gerichtliche Entscheidung verneint , so find auf
feinen Antrag die Akten einem Ausschuß vorzulegen, den da»
Etaatsmimsterium zur Mitwirkung bei der Ausführung de»
Gesetze» beruft . Erachtet der Ausschuß die Voraussetzung der
Straffreiheit für gegeben, so legt er die Akten dem Staats »
Ministerium zur weiteren Entschließung vor. Absatz 2 . Bei
einet Straftat , die nach 8 4 von der Straffreiheit ausgenom »
« en ist. kann der- Ausschuß auf Antrag des Beschuldigten oder
Verurteilten sich für Gewährung der Straffreiheit aussprechen,
wenn die Straftat auf politischen Beweggründen beruht : Ab»
latz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung . Absatz 6 . So »
weit der Ausschuß sich für Straffreiheit ausspricht , kann das
Staatsministerium auch gerichtlich anhängige -Strafsachen nie.
»erschlagen .

§ 6. Absatz 1 . Soweit Straffreiheit gewahrt wird, werden
»i« noch nicht verbüßten Strafen und die rückständigen Bußen
»nd Kosten erlaffen, die eingeleiteten Verfahren , auch soweit
sie gerichtlich anhängig sind , niedergeschlagen und neue Ber -
fahren nicht eingeleitet . Absatz 2. Ist auf Einziehung erkannt ,
so -behält es dabei sein Bewenden . Absatz 3 . Ist aus mehreren
Strafen , von denen ein Teil unter dieses Gesetz fällt , eine Ge»
samtstrafe gebildet worden, so sind die unter dieses Gesetz fal»
lenden Einzelstrafen in voller Höhe von der Gesamtstrafe in
Abzug zu bringen .

8 7. Vermerke über Strafen , die nach diesem Gesetz erlaffen
werden, find im Strafiegister zu tilgen ; ebenso Vermerke über
solche bereits verbüßte Strafen , wenn der Strafvollstreckungs¬
behörde bekannt wird, daß die Straftaten unter dieses Gesetz
fällen.

8 8. Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in
Kraft .

4. Politische Beamte «. a. Ferner hat der Verfassungsaus »
schuß folgende Resolution beschloffen :

1. da» Staatsministerium aufzufordern , dahin zu wirken,
baß die Ministerialräte , AbteilungSdirigente « bei den Bezirks»
regierungen , Präsidenten der Landeskulturamtes und Direk¬
toren der Provinzialschulkollegie« in die Reihe der Beamten
ausgenommen werden, die jederzeit einstweilen in den Ruhe¬
stand versetzt werden können;

da» Staatsministerium zu ersuchen: 2. die leitende» Stellen
in Verwaltung und Justiz nur solchen Personen zu übertra »
Den, di« unbedingt zuverlässige Anhänger der republikanischen
Verfassung sind.

3. das Persoualreferat in allen Zweigen der Verwaltung
Mnd der Justiz nur solchen Beamten zu übertragen , die hervor-
pagend fachkundige und unbedingt zuverlässige .

Republikaner
find. Die Ernennung von Personalreferenten bei den Provin -
»ialroferenten bedarf der Bestätigung durch den zuständige»
Minister ;

4 . die Schüler, und Lehrerbüchereien in sämtlichen preußi¬
schen Schulen von allen denjenigen Büchern zu reinigen , die
mit der heutigen republikanischen Staatsform nicht vereinbar
And.

8. Schulbücher, welche Verherrlichungen der Monarchie oder
der Hohenzollerndhnastie enthalten , mit größter Beschleuni¬
gung außer Gebrauch zu setzen.

Der Landtag wolle ferner beschließen :
6 . Jede» preußische Dienstgebäude muß eine Rrichsfahue

besitzen. Sind zwei Flaggenmast « vorhanden , so gilt die Ver»
»rdnung des Staatsministeriums vom 21. Dezember 1821 . Ist
nur ein Mast vorhanden, so ist immer dann die Reichsfahne
zu hiffen , wenn das Staatsministerium nicht besonder» das
Hissen der preußischen Fahne vorschreibt.

Das Staatsministerium zu ersuchen : .
7. mit größter Beschleunigung einen Gesetzentwurf vorzule¬

gen , durch den die Verhältniffe der Studierenden an den preu¬
ßischen Hochschulen in republikanischem Geiste geregelt werden .

8. den KrriSblättern , die Bestrebungen dienstbar find, die auf
Wiederherstellung der Monarchie oder gegen den Bestand der
Republik gerichtet sind , die amtlichen Bekanntmachungen zu
entziehen und an deren Stelle amtliche Publikationsorgane zu
schassen.

Grohe MaSenkunde ln Magdeburg.
Die mehrheitssozialistische Magdeburgische „VolkSstimme"

meldet über Waffenfunde in Magdeburg : Am Donnerstag
wurden zwei große Waffeulager ausgehoben . Im Anwesen
des Oberstleutnants a. D . Kurt Nassaus in der Westendstraße
und im Anwesen oer Kaufleut «^ und Mühlenbesitzer Drenck-
mann in der Halberstädter Straße wurden über 608 Jnfau »
Irriegewehre und Karabiner , 16 Maschinengewehre, Kisten mit
Pistolen, noch ungezählte Mengen Maschinengewehrmunition ,
annähernd 260 000 Schutz Jnfanteriemunitio « und eine halbe
Kiste Explosivgeschosse gefunden . Die Waffen waren sachge¬
mäß auseinandergenommen und aufgestapelt . Eine genaue
Zählung konnte noch nicht vorgenommen werden , da die Ab¬
beförderung längere Zeit in Anspruch nimmt . AIS Besitzer
oder als Mitwisser der Waffenlager wurden der Oberstleut¬
nant a. D . Raffauf , der deutschnationale Stadtrat a . D . Drvnck-
« ann und Sohn Dr . Drenckmann, der Vorsitzende der Deutsch¬
nationalen Partei in Magdeburg , Major a. D . Schäfer .
Schwager des Dr . Drenckmann, Mitglied des „Stahlhelm " und
des „Deutschvölkischrn Schutz , «nd Trutzbnndes ", SchiffSkapt»
tän a . D . Kaufmann A . Steinberg , Langer Weg, und Kauf¬
mann Bölschc, Halberstädier Straße , verhaftet . Weitere Ber »
Haftungen stehen bevor. DaS bisher Vorgefundene Material
weist auf auswärtige Verbindungen hi« . Die Untiersuchmng
ift noch nicht abgeschlossen, weswegen nähere Mitteilungen
»ber das bisherige Ergebnis noch nicht gemilcht werden können.

"Kurze polit. Hacbricbten.
ReichSgerichtspräfideuk' Äelbrück +. Der Präsident in

itetfoägcricfrtä , Heinrich Delbrück, der erst feit Anfang 1820 a
des Freiherrn von Seckendorf amtiert , ist eine

Mtgjührigen schweren Asthmaleiden erlegen . Die Leiche wii

SomnftlfichLich von dem Gut , USftoch Kreis Whlnswt » mm
Einäscherung nach Leipzig überführt werde». Der Reich».
Präsident hat an di« Witwe Delbrücks ein Beileidstelegramm
gesandt. Kein Stellvertreter Ä der Präsident des ersten ,Zi»
vUsenat» Exzellenz Dr . Plan » Aber die Ernennung eineg
Nachfolger» hat sich da» Reich»juftizmtmstrrium «och nicht
schlüffig aemadjt Delbrück ist öefonbei» in dem Kampf u«
die Strafpretzeßordnung hervorgetreten und galt als scharf¬
sinniger Jurist . Mm lag auch in der Hauptsache die Bildung
des Staatsgerichtshofes ob.

Kubische lllebersicht .
Ladiscber Landtag.

DZ . Karlsruhe , 7. Juli .
Aba. Dr . Schmitt -Karlsruhe (Ztr .) berichtet über das Ge «

such de» Verein» badischer höherer Beamte « der inneren
Staatsverwaltung betr. Revisionen der BesotdungSordnuag
hinsichtlich der Amtsbezeichnungen. Der Ortsausschuß beantragt
Erlaß eines Gesetzes, wonachGemeinden und sonstigeöffentliche
Körperschaften ihren Beamten und Lehrern ohne Geneh¬
migung des zuständigen Ministeriums nicht Amtsbezeichnun¬
gen beilegen dürfen , welche Staatsbeamten zukommen. Obige
Eingabe soll zur Kenntnisnahme überwiesen werden mit dem
Ersuchen, die Regierung möge mit den übrigen süddeutschen
Ländern wegen einer gemeinsamen Amtsbezeichnung Zer Be»
zirksverwaltungsbeamten ins Benehmen treten . Der Be¬
richterstatter stellt ausdrücklich fest, daß in diesem Beschluß
keine Gemeindebeamtenfeindlichkeit zu erblicken sei . Der
Ausschußantrag wird nach kurzen Bemerkungen des Abg.
Dr . Glöckner (Dem .) angenommen . Abg. Dr . Schmitt be¬
richtet weiter über ein Gesuch d«r Landesgruppe Baden der
Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener um Gewäh¬
rung eines Anschusses für die bedürftigen ehemaligen Kriegs¬
gefangenen in Baden.

Der Ausschuß beantragt Überweisung zur Kenntnisnahme
in dem Sinne , bei der Reichsregierung eine Nachprüfung zu
veranlassen , ob Reichsmittel für genannten Zweck flüssig ge¬
macht werden können. Dem wurde debattelos zugestimmt .

Als der Präsident um 2 Uhr noch die Mrmliche Anfrage der
unabhängigen Frau Abg. Unger betr . den MilchlieferungS -
streik des Landbundes in Lahr ausruft erklärt Abg. Maier »
Heidelberg (Soz .), daß seine Partei auf längere Ausführun¬
gen nicht verzichten könne .

Nach kurzer Geschäftsordnungsdebatte wird die Sitzung un¬
ter heftigem Widerspruch des Abg . Fischer -Meißenheim (Land -
bund ) abgebrochen.

Da die nächste Woche der Arbeit in den Ausschüssen Vor¬
behalten bleibt, tritt das Plenum erst am Montag , den
17. Juli , nachmittags f44 Uhr, wieder zusammen .

Tagesordnstug : Kleine Vorlagen und Anträge .

Tur Behebung der Not der Presse
ist dem badischen Staatsministerium aus Ber »
lin die folgende Mitteilung zugegangen :

Die Reichsratsausschüffe haben am Freitag , den 7 . Juli , in
sechsstündiger Sitzung die Vorlage 160 — Pressenotlage —
mit der Maßgabe durch Mehrheitsbeschluß angenommen , daß
in Artikel 3 »er Beitrag auf zweieinhall» pro Mille erhöht
wird . Das Gesetz ist befristet bis zum Jahresschluh 18l23.
Die Abgabe aus Hotz ist wegen überwiegender technischer
Schwierigkeiten trotz Widerspruch des Reichsiwirtschafttzmini-
steriums abgelehnt worden, auch der badische Antrag auf
Beschränkung der Hilfe in Art . 4 für die kleinere und mittlere
Presse mit Mehrheit gegen die Stimmen von Preußen , Würt¬
temberg, Baden und Mecklenburg. Am heutigen Samstag
wird über die Ausschußbüschlüsse im Plenum des Reichsrates
verhandelt .

Die Donauversickerung .
Die Besprechung der Frage der Donauversickerung im Ba¬

dischen Landtag hat einigen württembergischen Blättern Anlaß
gegeben, den Warfen Ton zu bemängeln, in dem dabei gegen
das von der Stadt Tuttlingen errichtete Kraftwerk geredet
worden sei . Die „Bad . Pr .

" bemerkt dazu :
„Dem gegenüber stellen wir auf Grund der vom badischen

Arbeitsminister Dr . Engler vorgetragenen Taffachen fest , daß
nicht fein Ton , Wohl aber die Handlungsweise des Gemeinde¬
verbandes Tuttlingen zu beanstanden ist. Das Recht liegt,
wie wir gegenüber dem „ N . Stuttg . Tageblatt " besonders un¬
terstreichen wollen, auf Seite Badens . Das rücksichtslose Vor¬
gehen der Gesellschaft , die das Fridinger Kraftwerk und das
Kraftwerk an der Aach erstellt, und der Kommentar der beiden
Stuttgarter beweisen mit aller Deutlichkeit, was Baden und
seine Bevölkerung zu erwarten hätte, wenn der Gedanken ,
Baden und Württemberg zu einem Staatswesen zu
vereinigen , wirklich einmal greifbare Gestalt annehmen würde .
Baden würde eben in jeder Hinsicht von Württemberg benach¬
teiligt und über die Löffel barbiert . Darum Hände weg von
der Zusammenlegung dieser beiden Länder !"

Breme Milcb kür Ikinder — aber
Scblagsabne .

* Man schreibt uns : .LUrfremde und Hotelgewerbe zeigen
wieder einmal ein Benehmen, .welches ganz allgemein zu
einem öffentlichen Ärgernis ausartet . Bekanntlich ' ist dir Zu »
fuhr von Milch nach den Städten derart schwach, daß die für
die Kinder und Kranken vorgesehenen Rationen ständig ge¬
kürzt werden müssen. Kommt man aber in die Fremdender ,
kehrsorte des SchwarzwalÄes, dann sieht man , daß Milch ge¬
nug Vorhände» sein muß , denn Schlagsahne gibt es da und
dort , so viel wie der Geldbeutel nur verträgt . Ob man nach!
Oppenau kommt oder nach Griesbach in den südlichen wie
in den nördlichen Schwargwald : überall das gleiche Bild . Gin
Teil de» Hotelgewerbes achtet das Verbot gegen die Herstel¬
lung von Schlagsahne ; ein anderer Teil aber , insbesondere
die Cafe», deren es jetzt auf den Dandorten auch welche gibt ,
pfeifen auf das Verbot und fertigen für die „Stammkund¬
schaft" Schlagsahne , wofür die erforderliche Milch unter
allerlei Schikanen und Bettelgängen und unter Aufbietung
fortgesetzter Preissteigerungen beigebracht wird .

Eine außerordentlich bedauerliche Erscheinung ist, daß diese
Kurgäste in der protzenhastasten Weise in gerade öffentlicher
Schaustellung beim Nachmittagskaffee ihre Schlagsahne

" ver »
konsumieren . Man braucht sich in der Tat nicht zu wundern ,
daß die «Erregung des «Volkes über solche Beobachtungen
Immer weitere Kreise zieht.

«Sache der Ortspoljzeien , der «Gendarmerie und der Bezirks¬
ämter wird «» sein, diesem vor aller Öffentlichkeit sich ab»
spülenden Vorgang Auftuerksamkeit zu schenken und dem
oben angezogenen Verbat endlich auch den erforderlichen Nach¬
druck zu verleihen. Da alle «Ermcchuungen nichts zu nützen
scheinen» muh der Sitrastzettel der Geschäftswelt zergen, daß
«» auch «och etwas wie « ne Moral gibt, die über dem Geld¬
verdienen steht und die uns sagt: Die Milch gehört de» Kin¬
dern und den Kranken !"

ftretevertretert**
Au» Frribnrg wird un » berichtet:
Am 1. Juli fand im alten Rathausaal i» . Freiburg «iu Krifflt

vertretertag statt , zu dem di« Regierung und die sämtlich«,
11 Kreise Vertreter ensandten . Die Besprechung galt vor tlle «
dem vom Ministerium des Innern aufgestellten Entwurf eine»
Gesetze» übet die Kreis, «nd BezirkSverbände. In Verbindung
mit diesem Gesetzentwurf legte die Regierung auch die Frage «
zur Entscheidung : Ist die Zeit , für die Durchführung eine«
Vereinfachung der staatlichen Verwaltungsorganisation und
damit auch für die Aufhebung der Kreise reif ? Soll die Be-
zirkSverwaltung Körperschaftsrechte erlangen und die bezirkli¬
chen Selbstverwaltungsaufgaben mit übernehmen ?

Die dem Entwurf beigegebene Begründung kommt selbst zu»
Verneinung dieser Fragen , da es zurzeit untunlich erscheint̂
die bisherigen Kreisverwaltungsverbände völlig aufzuhebe»
und zum Zwckc einer vernünftigen Reorganisation der unteren
Verwaltungsbehörden im Lande Baden etwa 23 Bezirksämter
in den dann noch verbleibenden aufgehen zu lassen . Diese
Aufgaben zu lösen, muß einer ruhigeren Zeit Vorbehalten blei-
ben . Wohnungsnot und teueres Bauen machen ein Zusam »
menziehen der bisherigen Bezirksämter zu Kreisämtern un-
möglich. Die Nachkriegszeit brachte den Bezirks," itern außer -
ordentlich starke Geschäftsvermehrung gerade auf Gebieten, die
einen lebhaften persönlichen Verkehr des PMikums mit den
Ämtern Hervorrufen-. Dieser Verkehr erfordert für die Bevöl¬
kerung Zeitverluste und Bahnverkehrsauslagcn , die bei Auf¬
hebung eines Teiles der Bezirksämter noch wesentlich größer
würden . Auch politische Gründe sprechen dafür , es zurzeit bei
der jetzigen Organisation der unteren Verwaltungsbehörde«
zu belassen, und von weiteren umfassenden Neuorganisationen
jetzt abzusehen. Aus all diesen Gründen kam auch der KreiS»
vertretertag zu der einstimmigen Auffassung, daß die jetzig«
Zeit für eine grundsätzliche Änderung der inneren Berwal »
tungsorganisation , insbesondere die Ersetzung der Kreise durch
Amtskörperschafteu, nicht geeignet ist.

Weiter konnte sich der Kreisvertretertag auch mit der tue
Gesetzentwurf vorgesehenen Zusamnienlegung der jetzigen 11
Kreise in 8 Kreise nicht befreunden und nahm hierzu eine Ent¬
schließung an , daß Änderungen in der geographischen Eintei¬
lung der Kreisgebiete nur dann erfolgen sollten , wenn ein
dringendes öffentliches Interesse an einer solchen Änderung
besteht und die Mehrheit der beteiligten Bevölkerung eine»
Amtsbezirkes die Zuteilung zu einem andern Kreise wünscht.
Der Kreisausschuß Freiburg wurde beauftragt , in diesem
Sinne namens der 11 badischen Kreise dem Ministerium de»
Innern zu berichten. Weiter wurde eine Kommission einge¬
setzt mit dem Auftrag , den vorliegenden Gesetzentwurf, der er-
fteulicherweise einen weiteren Ausbau der Selbstverwaltung
der Kreise vorsieht, in verschiedenen Punkten einer Umarbei¬
tung zu unterziehen . Dieser neue Entwurf soll dann nochmal»
zum Gegenstand einer Kreisvertreterbesprechung gemacht wer¬
den . !i

Weiter standen zur Beratung der Entwurf eines Abände»
rungsgesrtzes zum badischen Fürsorgegesrtz, wozu seitens der!
Kreise der Wunsch ausgesprochen wurde, daß die Organisation ,
der Fürsorgekasse auf eine freiere und breitere Basis gestellt
die Rechte der Mitglieder auf Ruhegehalt und Hinterblieb« ;
nenversorgung denen der Staatsbeamten gleichgestellt und daO
Kostendeckungsverfahren in einfacherer und klarerer Weise ge»

'

regelt werde.
Bezüglich der Mitwirkung der Kreise bei der Bekämpfung

der Tuberkulose empfiehlt der Kreisvertretertag den KreisauS »
schiiffen, sich an den Kosten der Heilbehandlung von bedürftige»
Tuberkulösen zu beteiligen, wenn durch ärztliches Zeugnich
die Möglichkeit eines Heil- oder Besserungserfolges bestätigt
wird und soweit solche Tuberkulöse nicht aus Grund der so¬
zialen Versicherungsgesetzgebung Anspruch auf Heilbehand¬
lung an den betreffenden Versicherungsträger haben. D^ s<
Mitwirkung soll sich auf die Übernahme eines Drittels der
Behandlungskosten für die Dauer von drei Monaten , in Aus¬
nahmefällen auch länger , erstrecken, wenn die restlichen zwei
Drittel der Kosten anderweit , sei eS durch die Gemeinden, den
Kranken selbst, den Tuberkulosenausschutzoder sonstige Stellen ,
aufgebracht werden . Dabei soll in erster Linie und regelmäßig
auf eine Mitbeteiligung der Gemeinden unter Hinweis auf di»
soziale Pflicht derselben abgehoben werden

Ltaatsanzeiger .
personeller Teil .

Ernennungen, Versetzungen , Zuruhesetzungen usw.
der planmäßigen Beamten.

Aus dem Bereich des Arbeitsministrriums .
_ Ernannt :

Gewerbeoberkontrolleur Eugen Grimm zum Gewerbeamt »
mann und II . Beamten beim Gewerbeauffichtsamt, zum Bau »
obersekretär : Bausekretär Max Zöllner bei der Wasser - und
Sraßenbaudirektion , zum Bausekretär : Strahenmeisteranwär »
ter Alfons Götz beim Wasser - und Straßenbauamt Mosbachs

Versetzt :
Regierungsbaumeister Otto Keller vom Rheinbauamt,Karls¬

ruhe zu jenem in Offenburg , Dammeister Georg Gräßlin bet
der Wasser» und Straßenbaudirekffon nach Weisweil und Karl
Zilly in Wolfach zur Wasser -, und Straßenbaudirekffon , letzte¬
ren unter Ernennung zum Bausekretär, Brückenmeister Va¬
lentin Jung in Neuenburg nach Woffach unter Ernennung
zum Dammeister .

Zuruhegesrtzt:
Den RevistonSoberinspektor Heinrich Haydt bei der Waffe« ,

und «Straßenbaudirekffon bis zur Wiederherstellung seiner Ge»,
sundheit , den Straßenwärter Leo Uhrig in Plittersdorf auf «
Ansuchen wegen vorgerückten Alters und leidender Gesundheft

Entlasten :
Auf Ansuchen: der Regierungsbaumeister Karl Köbler in.

J3ur mil dem
schien

werden Sie virKfidi sparen .
erprob !50 Jahren erp :

i Der Gehatt machi s



Garmisch - Partenkirchen «*

Größter Luftkurort Deutschlands am Fuße des Wettersteingebirges und der Ammergauer Alpen
Feste Preise für Juli in 4 Gruppen zu Mark 200 .—, 300 .—, 400.— und 500.— für Unterkunft und volle Verpflegung

Heiter MMeur
für die Karlsruher Zeitung , Badischer Staats¬
anzeiger, auf 1. September gesucht - Jüngere ,
an pünktliche Arbeit gewöhnte Journalisten , die
auf demokratischemBoden stehen , mit den badischen
wirtschaftlichen und kulturellen Verhältniffen be¬
sonders vertraut find, wollen fich an den Ver¬
leger der Karlsruher Zeitung , Dr . A- Knittel ,
persönlich oder schriftlich wenden.

Mg der Mlnuher Zeitung.

Arterien -Verkalkung

Gicht/Gelenkrheumatismus/Steinleiden
ist heilbar . r.is Prospekte gratis .

Bio-Chemie-Compagnie, Essen.

Gutes Heu
iw Wagenladungen

hat laufend abzugeben

W. F . Pfeiffer , Futtermittel
Augartenstr . 75 Karlsruhe Telephon 5544

Bekanntmachung.
Polizeistunde in der Stadt Karlsruhe beir.
Auf Grund des § 365 R .-Str --G .-B - und 8 2 der

Verordnung des Ministeriums des Jkinern vom 30-
August 1921 „die Polizeistunde betr." wird mit Zu¬
stimmung des Stadtrats und nach erfolgter Vollzieh¬
barkeitserklärung durch den Herrn Landeskommiffar
nachstehende ortspolizeinche Vorschrift erlassen:

Die nächtliche Polizeistunde wird für den Stadt¬
bezirk Karlsruhe bis einschließlich 30. September 1922
allgemein auf 12 Uhr nachts festgesetzt . 0 .150

Karlsruhe , den 3 . Juli 1922 . O .-Z.85
Bad . Bezirksamt . — Polizeidirektio » c.

öffentlldje luffotbenmg
jur Abgabe der kteiiererllömg flr die
kölpeilÄstsftem und fiflpitalertcagjieuer.

A . I . Zur Abgabe einer Körperschaftssteuererklärung
werden aufgefordert :

a - Juristische Personen des öffentlichenund bür¬
gerlichen Rechts sowie alle Berggewerk-
schaften;

b . nicht rechtsfähige Personenvereinigungen ,
Anstalten , Stiftungen und andere Zweck¬
vermögen mit Ausnahme offener Handels¬
gesellschaften, Kommandit - und sonstiger
Gesellschaften, bei denen die Gesellschafterals Unternehmer des Betriebes anzusehen
find. 0 .138

Ausländische Gesellschaften sind mit ihrem Ein¬
kommen aus inländischem Grundbesitz und aus einem
Gewerbebetriebe, für den im Inland durch die Gesell¬
schaft selbst oder einen ständigen Vertreter eine Be¬
triebsstätte unterhalten wird, steuerpflichtig.

Die Steuererklärung hat zu umfassen :
1 . das Einkommen des Geschäftsjahres (Wirt -

schaftsjahres), dessen Ende in die Zeit vom
1. April 1921 bis 81. Dezember 1921 fällt ;2. in Ermangelung eines besonderen Geschäfts-
jahres (Wirtschaftsjahres ) das Einkommen des
Kalenderjahres 1921 .

Zuständig für die Veranlagung ist das Finanz¬amt in dessen Bezirk der Ort der Leitung liegt.Die Steuererklärung ist in der Zeit vom I . Juli bis
81. August 1922 bei den Unterzeichneten Finanzämtern
einzureichen. Vordrucke können Rn den Finanzämtern
empfangen werden. Die Pflicht zur Abgabe der Steuer -
erklärung besteht auch dann , wenn ein Vordruck nicht
zugesandt worden ist.

Die Steuerpflichtigen können die Steuererkärungen
schriftlich — zweckmäßig eingeschrieben — einreichenoder mündlich vor dem Finanzamt abgeben, jeweils am
Montag u;.b Freitag vormittags 9— 12 Uhr .Den Steuererklärungen sind beizufügen : Bilanzenmrt Gewinn - und Verlkistrechnungen, Geschäftsberichte.Mrtgliederversammlungsprotokolle. Die Bilanzen müssenein »ol - i.aiidiges und klares Bild des nach § 3 des Körper-
IchaftssteuergesetzeS der KörperschastSsteuer unterliegen¬den Gesamtbetrages der iu Gelb ober Geldeswert beftchenbe»« Enfte ergeben. Erforderlichenfalls find fie ent¬
sprechend zu ergänzen und zu erläutern -8» ist zu versichern , daß die Angaben nach bestem
Wrssen und Gewiffen gemacht sind. Auf Verlangen
Jjdben die Steuerpflichtigen die Richtigkeit und Voll-
pündlgkert der Angaben nachzuweisen nnd die Geschäfts¬bücher ufw . vorzulegen.

SB“ die Frist zur Abgabe der Steuererlläruug ver¬säumt. kann mit Ordnungsstrafen zur Abgabe an -

gehalten, auch kann chm ein Zuschlag bis zu 10 v . H .
der endgültig festgesetzten Steuer auferlegt werden
(§8 170 , 202 der Reichsabgabenordnung ).

Wer die Körperschaftssteuer hinterzieht oder zu hinter¬
ziehen versucht , oder wer eine derartige Handlung seines
Vorteils wegen begünstigt oder hierbei hilft , wird mit
einer Geldstrafe MS zum zwanzigfachen Betrage der
hinterzogenen Steuer bestraft . Reben der Geldstrafe
kann auf Gefängnis erkannt werden (§§ 30 ff. des
KörperschastSsteuergesetzeS , 359 ff . der Reichsabgaben-
ordnung ).

II . Erwerbsgesellschaften haben innerhalb eines
Monats nach Feststellung der Bllanz ohne besondere
Aufforderung eine vorläufige Zahlung auf die Körper¬
schaftssteuer zu entrichten. Diese Zahlung , Me MSher
10 v. H . des Reingewinns betrug , ist für Me « uh de«
81. Dezember 1921 abgelaufenen Geschäftsjahre auf 15
v. H . erhöht worden. Gesellschaften, die Me vorläufige
Zahlung bereits in der bisher vorgeschriebenen Höhe
entrichtet haben, haben den Mehrbetrag bis zum 4 . Juni
1922, oder, falls der Abschluß Ms zu diesem Zeitpunkt
noch nicht festgestellt ist, den erhöhten Gesamtbetragbinnen einem Monat nach Feststellung deS Abschlusses
zu zahlen.

8 . Die unter Rr . AI «, b genannten körperschafts¬
steuerpflichtigen Personenvereinigungen und Zweckver-
mögen werden aufgefordert , gleichzeitig mit der Körper¬
schaftssteuererklärung eine

Kapitalertragsteuererklürirng
abzugeben.

Die Kapitalertragsteuererklärung hat zu umfassen :
1 . Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen

einschließlich der Schatzwechsel , soweit eS sich um
Kapitalanlagen handelt ,2. alle Erträge aus ausländischen Kapitalanlagen ,die im Kalenderjahr 1921 bis zum Ablauf des Geschäfts-^

jahrs (Wirschaftsjahrs ) bezogenworden sind, dessen Ende
in die Zeit vom 1 . Januar 1921 bis 31 . Dezember 1921
fällt . In Ermangelung eines besonderen Geschäfts¬
jahrs (Wirtschaftsjahrs find die im Kalenderjahr 1921
bezogenen Kapitalerträge anzugeben.

Der Anschaffung und der Darleihung von Geld
dienende Unternehmungen , die auf Grund des § 76
des Reichsstempelgesetzes angemeldet oder einer ange¬meldeten Unternehmung gleichgestellt sind, haben nur
die Erträge aus ausländischen Wertpapieren (insbe¬
sondere Dividenden, Anleihezinsen u. dgl.) anzugeben .

Karlsruhe , den 6. Juli 1922 .
Finanzamt -Stadt Finanzamt -Land

Kreuzstraße 11 » . Rüppurrerftratze 3 »

Auf Grund des 8 1 Abs . 2 der Ausführungsbestim¬
mungen zum Kraftfahrzeugsteuergesetz vom 8. Aprll
1922 (Zentralblatt für das Deutsche Reich 1922 Rr . 25
Seite 301 ff.) wird die Befugnis zur Verwaltung
(Festsetzung und Erhebung ) der Kraftfahrzeugsteuer
für Kraftfahrzeuge , die nicht mit eigener Triebkraft
aus dem ' Ausland eingehen, in Baden sämtlichen
Hauptzollämtern und den zur Abfertigung von Kraft -
fahrzeugen zuständigen Zollstellen an der Grenze übe»
tragen . O .137

Karlsruhe , den 30. Juni 1922 .
Der Präsident des Landesstnanzamts.

I . V . : Stamer . Suhr .

MloWg derKWmWMWM
i>« 8M Men-Men.

Folgende städt . Schuldverschreibungen wurden auf
die beigesetzten Termine zur Heimzahlung ausgelost ;
I . Ans 1. Januar 1923 von dem 1386 er 3 "/,ige«

Aulehe« .
Lit. A zu 2000 Mk- No- 4, 18, 30. 37. 75, 76, 83, 133,205, 361, 397 , 444, 495, 496, 530 , 545, 613, 632, 670,681, 687, 775, 854, 908, 946,
Lit. B zu 1000 Mk. No. 1055 1058,1115,1122,1124,1138 ,1164 , 1174 , 1225 , 1268, 1282, 1441, 1495, 1509 , 1515,1544, 1656, 1709, 1719, 1725 , 1785, 1880 , 1912, 1935 ,1944 , 1947, 1971, 2024, 2029 , 2054, 2168, 2195 , 2198,2264, 2281 , 2358, 2362, 2374, 2380, 2403, 2418, 2459,2472 , 2538, 2615 , 2737 , 2813 , 2824, 2828, 2855, 2913,

2917M983 , 3040, 3063, 3068. 3227 , 3330, 3363.
lit 0 zu 500 Mk. Ro. 3468 . 3477 , 3483, 3562, 3566, 3626,3657 , 3677 , 3682, 3702, 3787, 3832, 3841 , 3906, 3943,3977, 4008, 4019 , 4046, 4059 , 4090, 4203, 4258, 4270.4273, 4303 , 4322, 4440, 4459, 4492 , 4523, 4582, 4636,4709, 4767 , 4860, 4866, 4902, 4910, 4929.

il Auf 1 . Oktober 1922 von dem 1898 er
* 7t%/0iö** Anlehe».

Lit A zu 2000 Mk. Ro . 12, 22, 66, 112, 118, 145 , 259 ,359, 393, 426 , 456.
lit B zu 1000 Mk. Ro . 526 , 528, 670, 691 , 764, 788,796, 923 , 929, 986 , 1070, 1114, 1167 , 1182, 1184,1211, 1291, 1313, 1340, 1404, 1498.
Lit C äu 500 Mk. No. 1526 , 1645 , 1647, 1683, 1754,1783 , 1784, 1792 , 1810, 1874 , 1884, 1886, 1925 , 1943,2015 , 2024, 2168, 2172, 2230. 2248.
Lit v zu 200 Mk. Ro. 2303, 2314, 2371 , 2390, 2487,2514. 2562, 2568, 2648, 2694 .

Hl. Auf 1. November 1929 vo» de« 1905er
3 '/. °/. i«eu « ulehr ».

Die Tflgungssumme ist bereits durch freihändigen
Ankauf von Schuldverschreibungen gedeckt-

iv . Auf 1. Dezember 1822 vo» dem 1908 ««
4 °/„ige» Anletz«».

Die TilgunSgsumme ist bereits gedeckt durch ftei»
händigen Ankauf von Schuldverschrewungen.

v . « uf 1. November 1822 vo« dem 1919er
s '/.ttze» Anlehe«.

Die Tilgungssumme ist bereits gedeckt durch frei¬
händigen Ankauf von Schuldverschreibungen.

Bon den füher verlosten Stücken stehen noch aus :
Bo « dem 1886 er 3%ige» « nlehenr

gekündigt auf 1. Januar 1919 Lit A No- 5, 485 , 494,
502, 640, 646, 651 , 654,

' 766, 963 , 995 , Lit B No.
1011 , 1468, 1571 , 1770, 2148, 2249, 2253, 2265 , 2765 ,3112, 3119 , 3130, 3281 , 3311 , 3350 , 3375, Lit C No.
3396, 3744, 3773 , 3828,

gekündigt auf 1. Januar 1920 Lit A No- 331, 332 , 480,
499 , 919, 925 , Lit . B No. 1057, 1702 , 1786, 1826 , 2191 ,2247, 2268, 2339, 2653, 2680, 2938, 2957 , 2965, 2979,3380, Lit C No. 3735, 3762, 3785, 3802, 3855,. 4571 ,4977, 4988.

gekündigt auf 1 . Jauar 1921 Lit A No. 3, 297 , 302 ,
482, 863, 924, 954, 958, Lit. B No. 1457 , 1552, 1556,
1780 , 2161 , 2171 , 2197, 2242, 2298, 2608, 2724, 2735,
2771 , 2930, 2937 , 3059, 3250, 3297 , Lit C Ro. 3528,
3725 , 3732 , 3780, 3821 , 3934, 4062 . 4069. 4095 , 4113,4117 4403 4605 4887

gekündigt auf 1 . Januar 1922 Lit A No . 256 , 264 ,
316, 317, 352 , 372, 423, 483, 641 , 732 , 912, Lit B
No. 1541 , 1566, 1749 , 1753 , 2143 , 2183, 2282, 2739 ,
2741 , 2773, 2945, 2955, 3003, 3027 , 3065, 3091 , 3097 ,
3286 , 3310, 3331 , 3334, 3342, 3359 , Lit C No . 3413,3833, 3853, 4104, 4108, 4404, 4473, 4512, 4543 , 4570,4754, 4985.

Von dem 188« er 3 7, ° .igen Aulehe«,
gekündigt auf 1 . Oktober 1914 Lit B No. 1230 .

1 . Oktober 1915 Lit. D No. 2658.
1 . Oktober 1916 Lit B No. 1339,lit D No. 2374.
1 . Oktober 1917 Lit C No . 1746 .
1 . Oktober 1918 Lit C No. 2223 , Lit. D

Sfct. 2329.
1 . Oktober 1919 Lit B Nr . 1302 .

„ Lite No. 1578,1980, lit . D No. 2366 .
1 . Oktober 1920 Lit. B No. 630 , 1185 .
1 . Oktober 1921 lit A No . 308,Lit. B No . 576, 629, 793, lit C

No. 1551, 1759, 2096, 2163, 2193 ,Lit D No- 2396, 2475 , 2581 .
Die Auszahlung der ausgelosten Schuldverschrei¬

bungen zum Nennwerte mit den Zinsen bis zum Tage
der Auslosung erfolgt gegen Rückgabe der Mäntel und
der dazu gehörigen, noch nicht fälligen Zinsscheine und
Zinsschein-Anweisungen bei der Stadtkafle Baden-
Baden und bei den mit der Einlösung der Zinsscheine
betrauten Zahlstellen . A.406

Baden , den 1. Juli 1922.
Der Oberbürgermeister :

Fieser Wittemann .

Auszug
aus der offiziellen Gewinnliste der auf 22 . Juni 1922
festgesetzten und am 28. Juni 1922 in der Stadtdirek¬
tion Stuttgart unter amtlicher Leitung vorgenommenen
Ziehung der

Herrenberg-Dürrwanger -
Kirchcnbau - Geldlotterie

wobei auf nachstehende Nummern der für Baden ge¬
nehmigten 10000 Lose folgende Gewinne fielen:

A . 1 Gewinn zu 20000 Mk. Nr . 54478 .
B . 1 Gewinn zu 100 Mk. Rr . 19404 .
C. Gewinne zu 50 Mk. Nr . 8957,15406,19304,24435 ,

37328, 38633 , 54244 , 54713 .
D . Gewinne z» 25 Mk. Rr . 8105,8137,15391,15503 ,

15626,15722, 24236, 26279 , 37964, 38104, 42038,45109,
45510.

E . Gewinne zu 20 Mk. Nr. 8009 , 8158, 8679,15690,
15896 . 19016 , 19811 , 24778, 26891,26897,37038,37497,
38000, 38061 , 38374, 38387,38773,38892,42072,42182 ,
42866, 45311 .

F . Gewinne zu 10 Mk. Nr . 8005 , 025 , 034,038,160 ,
166, 167 , 172 , 199, 210, 252 , 253, 324 , 358, 361 , 372,
381 , 385 , 390 , 402, 444, 585 , 626, 663, 680, 710, 715,
724, 763 , 789 , 801 , 804, 820, 821. 826, 904,911,15005 ,
025, 034, 0,38 160 , 166, 167. 172, 199, 210, 252, 253 ,
324 , 358, 361 , 372, 381, 385 , 390 , 402, 444, 585, 663 ,
680, 710, 715 , 724. 789, 801, 820, 821 , 826 , 904, 911 ,
19005 , 025 , 034. 038 , 160, 166 , 167, 172, 199,210. 252.
253 . 324 , 358, 361 , 372, 381, 385, 390, 402 , 444, 585 ,
626, 663 , 680, 710, 715. 723. 724, 789, 801 . 820, 821 ,
826, 904 , 911, 24005, 025, 034, 038, 050. 160,166,167 ,
172. 185, 199, 210, 252. 253, 324, 358, 361, 372 , 381 .
385 , 390, 402, 425 , 444. 585, 626, 663, 661 . 680, 710,
715, 724 , 789, 801, 820. 821 , 826/904 , 911 , 912 , 985 ,
26005, 025 , 034, 038, 160, 166 , 167, 172, 199,210,252 ,
253, 324 , 358, 361, 372, 381, 385, 390, 402, 444 , 585,
626, 663, 680, 710, 715, 724 , 789, 801 , 820, 821 , 826,
904 , 911 , 37005 , 025, 034, 160, 166 , 167, 172, 199,
210, 252, 253, 324, 358, 361 , 372, 381, 385 , 390, 402,
444, 585, 626, 663, 680, 710, 715, 724, 789 , 801 , 820,
821 , 826, 904, 911 , 38005, 025, 034, 038,160,166 , 167,
172. 199, 210, 252, 253, 324 , 358 , 361, 372, 381, 385 ,
390, 402, 444, 585. 626, 663, 680, 710, 715, 724, 789,
801 , 820, 821, 826, 904, 911, 42005, 025, (04,160,166 ,
167, 172, 199, 210, 252, 253, 324, 358, 361 , 372, 381 ,
385, 390, 402, 444, 585, 626, 663, 680, 710, 715, 724,
780 , 801 , 820, 821 , 826, 904, 9ll , 45005,025,034 , 038,
160, 166, 167, 172 , 199 , 210, 252 , 253 , 324 , 358, 361 ,
372, 381 , 385, 390, 402, 444, 585, 626, 663 , 680, 710 ,
715 , 724, 789 , 801 , 820, 821 , 826, 904,911,54005, 025,
034, 038, 160, 166, 167, 172, 199, 210, 252, 253, 324,
358, 361 , 372, 381 , 385, 390, 402, 444 , 585 , 626, 663 ,
680, 710, 715, 724, 789, 801 , 820, 821 , 826, 904, 911 .

Karlsruhe t . B ., den 8. Juü 1922 .
Die Generalagentur

« bertzard Ketzer, « nrlsrutze t. B .. Oftendstr . 6,
von weither die Gewinne eingelöst werden.

M. ümttaier
Sonntag, 9 . Juli 1922 .
vormittags 11 Uhr :

Wiederholung
der X . Abendfei« ’

Her fuz Hb Wandel derzeit
Th .-Gern . B.V.B. Nr. 2001
bis 2100. 25 M.

abends 6 Uhr :

60 M.

Operetten • Theaters Bubi
Leitung : « .389

Direktor Adalbert Steffter .
Heute Samstag, den 8 . JuH

abends 71/, Uhr

Operette in 3 Akten von
Gilbert.

- In Szene gesetzt vom
Direktor A . Stefft« .

Morgen Sonntag , 9. Juli ,2 Vorstellungen
nachmittags 31/, Uhr

FaalllM- BBi Frewlenvereteaaig
Zu ermäßigten Preise« I

abends 71/, Uhr

Montag und täglich
abends 77, Uhr

Slrptftdjtspfltyt
l ßtikitirr saittÄE .
Q . 140- 2. 1 Enge». In

der Prozeßsache (Sotifmb
Kramer in Stockach , minder¬
jährig und vertreten durch
den Vormund Taglöhner
Karl Kram « in Stockach ,

Prozeßbevollmächtigt«
Rechtsagent Schmid in
Engen gegen Händler Jo¬
sef Kramer, zurzeit unbe¬
kannten Aufenthalts , we¬
gen Unt« halts , ist Termin
zur Fortsetzung der münd¬
lichen Verhandlung be¬
stimmt auf : Montag, de»
14. August 1922, vormittags
19 Uhr, vor das Amtsge¬
richt Engen , wozu der Be-
klagte hiermit geladen wird.
Die öffentliche Zustellung
an den Beklagten ist be¬
willigt .

Engen , 28 . Juni 1922 .
Der Gerichtsschreiber

des AmtgerichtS.

WWm
SefoMtaatimn.' iiiid
WchchMus.
Das Forstamt Herrenwie »

in Forbach (Baden ) verstei¬
gert am Dounersstag, de«
29. Juli 1922, nachmittags
3 Uhr , im Gasthaus zum
Friedrichshof in Forbach
aus StaatswaldHerrenwie »
2226 km Ta --. Fi .- u . For -
lenstämme und Abschnitte
aller Klaffen, und 137 Ster
Papierholz entrindet . Rä -
Here Auskunft und LosVer¬
zeichnisse durch das Forst»
amt - 0139 . 2. 1

Gütertarif
Beringe« Kad. Kf.

«fw. Kchveir.
Auf 15- Juli d . IS . wen¬

den Schnittfrachtsatze für
Brennholz für den Verkehr
zwischen Buchs (St - Gal¬
len), St . Margrethen —
Thahngen eingefnhrt . Nähe.
reS in unserm Tarifan¬
zeiger. ÖH9

Karlsruhe , 6. Juli 1988.
(Astudahu - GeneraIdirektim»,
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